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Kindergarteneinschreibung

Liebe Kinder und liebe Mamis!
 

spieLgruppe

Kindergarteneinschreibung 
VOranMeLdung und bedarFserhebung

Der Kindergarteneintritt ist ein besonderes Ereignis im Leben des Kindes und verändert die Lebenssituation von 
Kind und Eltern entscheidend. Soll der Kindergartenstart eines Kindes gut gelingen, ist es wichtig, dass sich die 
Eltern mit der neuen Situation schon vorher auseinander setzen und ihr Kind entsprechend darauf vorbereiten. 
eine gute Zusammenarbeit von eltern und Kindergarten und ein regelmäßiger Kindergartenbesuch sind 
unumgänglich.
Der Kindergarten ist eine pädagogische Einrichtung und hat den Auftrag, die Familienerziehung zu ergänzen und 
zu unterstützen. Er ist ein Ort der Begegnung von Kindern und Erwachsenen, wo eine Atmosphäre von Vertrauen 
und Geborgenheit gegeben  ist. 
Selbst-, Sach- Lern- und Sozialkompetenz haben einen hohen Stellenwert und ermöglichen dem Kind Selbstver-
wirklichung und Eigeninitiative. Kinder mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, Begabungen und Interessen 
können sich aktiv mit der Umwelt auseinander setzen.
der Kindergarten will dem Kind in den Jahren vor dem schu-
leintritt eine vielfältige erlebniswelt bieten und dadurch auf die 
anforderungen der schule vorbereiten.
Für das neue Kindergartenjahr 2010/11 werden Voranmel-
dungen am donnerstag, 18. Februar 2010, von 14 - 16 uhr 
telefonisch entgegen genommen und auch gleichzeitig termine 
für die einschreibung vereinbart.
Alle Eltern, die ihr Kind im Laufe des Jahres für den Kindergarten 
anmelden möchten, werden auch ersucht, sich telefonisch zu melden, 
damit wir den Gesamtbedarf an Kinderbetreuungsplätzen erfassen 
und abdecken können. 
Kindergartentelefonnummer: 07732/3442

Der Fasching macht allen Kindern Spaß

Foto: KiGa

Christa Obritzberger

Der Heizkostenzuschuss 2008/2009 
für sozial bedürftige Personen kann 
ab sofort beantragt werden. 
Der Zuschuss beträgt € 220,- bei 
Unterschreitung der für die soziale 
Bedürftigkeit festgelegten Einkom-
mensgrenze und  € 110,- bei Über-
schreitung um bis zu max. € 50,-.
Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn 
das monatl. Nettoeinkommen aller 
im Haushalt lebenden Personen die 
Summe der fiktiv anzuwendenden 
Ausgleichszulagenrichtsätze (Al-
leinstehende € 783,99; Ehepaar/
Lebensgemeinschaft € 1175,45; je 
Kind € 111,23) für das Jahr 2010 
nicht übersteigt.
Der Zuschuss kann nur jenen Per-
sonen gewährt werden, die auch 
tatsächlich für die Heizkosten auf-

heiZKOstenZuschuss
kommen. Eine Gewährung des 
Zuschusses an Personen, bei denen 
vertraglich sichergestellt ist, dass für 
ihre Heizkosten Dritte aufzukom-
men haben (z.B. im Rahmen eines 
Übergabevertrages) ist ausgeschlos-
sen. In diesem Sinne gilt dasselbe für 
Personen, die ihren Brennstoff aus 
eigenen Energiequellen abdecken 
können.
der heizkostenzuschuss kann bis 
15. april 2010 am gemeindeamt 
beantragt werden.
Zur Beantragung sind sämtliche 
Einkommensnachweise 2009 (Pen-
sionsabschnitt, Monatslohnzettel, 
Nachweis über den Bezug von Pfle-
ge-, Kinderbetreuungs-, Arbeitslo-
sen-/Notstandsgeld, Unfallrente,...) 
mitzubringen.

Zum gemeinsamen Spielen, Singen 
und Tanzen treffen wir uns jeden 

Donnerstag von 9.30 Uhr bis  
ca. 11.00 Uhr im Pfarrheim.

Dazu möchten wir Euch recht 
herzlich einladen.

 

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Christine Schwarzgruber und Ur-

sula Hönig
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Am 24. März und 05. Mai  2010 findet 
jeweils um 8.00 uhr die Zeckenschutz-
impfaktion in der Volksschule Weibern 
statt.

Mitzubringen: Impfausweis, unter-
schriebene Einverständniserklärung, 
Impfhonorar in bar.

Kosten je teilimpfung:
- für Kinder bis zum vollendeten  
 15. Lebensjahr  € 11,00 
- ab dem dritten Kind € 3,63 
- für Erwachsene bzw. Personen  
 über 15 Jahre € 15,00 

Die Krankenkasse erstattet hiervon min-
destens € 3,63 pro Teilimpfung zurück.

Die für die Impfung notwendige Ein-
verständniserklärung und weitere Infos 
erhalten Sie am Gemeindeamt!

ZecKen-iMpFaKtiOn

Freitag, 12. Februar
Nacht der Masken

powered by WIWARI & WASC
GH Roitinger, 20.00 Uhr

Unter dem Motto „Teilen macht 
stark“ ruft die Katholische Frau-
enbewegung wieder zur Teilnahme 
an der Atkion Familienfasttag auf. 
Dabei wird nicht um Almosen für 
arme Menschen gebettelt. „Die 
Katholische Frauenbewegung lädt 
zum Teilen, zum bewussten solidarischen Handeln 
ein, das Veränderungen bewirken kann“, betont 
Margit Hauft, die Vorsitzende der Kath. Frauen-
bewegung Österreichs. „Denn durch Ihre Spende 
werden notleidende Frauen in den armen Ländern 
des Südens zur nachhaltigen Selbsthilfe ermächtigt. 
Teilen stärkt aber auch die SpenderInnen, wissen sie 
doch, dass ihr Geld einem Menschen in Not Schritte 
in eine bessere Zukunft ermöglicht.“

anlässlich des Famlilienfasttages 
laden wir zum gottesdienst 

samstag, 27. Februar, 19.30 uhr
sonntag, 28. Februar, 08.30 uhr

und zum Fastensuppenessen im pfarrheim am 
sonntag, 28. Februar von 9.15 - 12.00 uhr ein

aKtiOn FaMiLienFasttag

terMine

schienenersatZVerKehr - FahrpLäne
Die aktuellen Fahrpläne für den Schienenersatzverkehr der „Haager Lies“ 
liegen am Gemeindeamt zur freien Entnahme auf! 

neue gebühren ab 1. Jänner 2010:

Leihgebühr pro Buch und Woche:
€ 0,10: Kinder u. Jugendliche (ausgen. Kinder der VS Weibern) 
€ 0,30: Erwachsene

aus der geMeindebücherei

neu - € 1,50: Leihgebühr pro DVD und Woche für Kinder und Erwachsene

Die Leihfrist beträgt maximal 6 Wochen - nach Ablauf dieser Frist erhöht 
sich die Leihgebühr pro Woche um das Doppelte!

Montag, 1. März
BLUTSPENDEAKTION
Mehrzweckhalle Weibern

16.00 - 20.00 Uhr

Vollziehung des OÖ. alm- und Kulturflächenschutzgesetzes 1999 und Forstgesetz 1975:
inFOrMatiOn der beZirKshauptMannschaFt:

Die Forstrechtsabteilung bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen weist in einem Informationsschreiben 
an die Gemeinde darauf hin, dass gelegentlich von den Grundeigentümern die Bestimmungen des Forstgesetzes 
1975 nicht beachtet werden. So wird insbesondere darauf aufmerksam gemacht, dass Energiewälder und Christ-
baumkulturen zu Wald im Sinne des Forstgesetzes werden, wenn sie vor mehr als 10 Jahren aufgeforstet wurden 
und eine Meldung nach § 1a Abs. 5 Forstgesetz 1975 an die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen unterbleibt. 
Ein entsprechendes Meldeformular liegt am Gemeindeamt auf.


